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b Definition Zweitberuflichkeit: Als zweitberuflich journalistisch tätig gilt,  
•   wer nicht hauptberuflich (überwiegender Lebensunterhalt) 
•   aber regelmäßig und dauerhaft journalistisch tätig ist.   www.bdfj.de  

 

(Definition unter Zugrundelegung von Beschluss 12, Ziffer 3 der 180. Sitzung der Innenministerkonferenz) 
 

 

 

Bestätigung durch Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die 
bdfj Bundesvereinigung der 
Fachjournalisten e.V. 
Stresemannstr. 375 
 
D-22761 Hamburg 
 
 
Fax 040/86 64 64 46 
 
 
 
 
 

BESTÄTIGUNG 
 

über die zweitberuflich journalistische Tätigkeit von 
 
 
 
Frau/Herrn ___________________________________________________________ 
 
zur Vorlage bei der bdfj zwecks Antrag auf Mitgliedschaft bzw. Ausstellung eines 
Presseausweises. 
 
Hiermit bestätigen wir nach bestem Wissen und Gewissen, dass unser Mandant 
zweitberuflich journalistisch tätig ist. Ein Teil des Lebensunterhaltes ─aber weniger 
als 50% des Lebensunterhaltes─ wird entsprechend durch journalistische Tätigkeit 
bestritten. 
 
 
 
____________________,  ______________ 
                     Ort        Datum 
 
 
 
 
______________________________________ 

Unterschrift & Stempel Steuerberater 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

O*   Neuantrag 
 

O*   Verlängerung Mitglieds-/ 
       Presseausweisnummer 
 

        __  __  __  __  __  __ 
 

          * bitte ankreuzen 


